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FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.

Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans
"Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik"

Präambel
Die Stadt Riedenburg im Landkreis Kelheim erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 62 „Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik“ in Riedenburg als Satzung. Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 28.09.2023
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 1.000 28.09.2023
3 Festsetzungen durch Planzeichen 28.09.2023
4 Planliche Hinweise 28.09.2023
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 28.09.2023
6 Übersichtskarte 1 : 10.000 28.09.2023

1 Verfahrensvermerke
1. Der Stadtrat von Riedenburg hat in der Sitzung vom 20.10.2020 die Aufstellung des Bebauungs- und

Grünordnungsplans Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 01.09.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige 
Pappenfabrik" i.d.F.v. 20.07.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 13.09.2021 bis 13.10.2021 beteiligt.

3. Der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige 
Pappenfabrik" i.d.F.v. 20.07.2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
13.09.2021 bis 13.10.2021 öffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige 
Pappenfabrik" i.d.F.v. 30.03.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.04.2023 bis 26.05.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" 
i.d.F.v. 30.03.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.04.2023 bis 
26.05.2023 öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Riedenburg hat mit Beschluss vom 28.09.2023 den Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 
62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" gem. § 10 Abs.1 BauGB in d.F.v. 28.09.2023 als Satzung 
beschlossen.

Stadt Riedenburg, den ...........................

(Siegel)
..............................................................................................................

 (1. Bürgermeister, Thomas Zehetbauer)

7. Ausgefertigt

Stadt Riedenburg, den ...........................

(Siegel)
..........................................................................................................

 (1. Bürgermeister, Thomas Zehetbauer)

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 62 "Neuenkehrsdorf - ehemalige 
Pappenfabrik" wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Stadt Riedenburg, den ..........................

(Siegel)
..........................................................................................................
(1. Bürgermeister, Thomas Zehetbauer)

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.

X X

3 Festsetzungen durch Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsgrenze zwischen unterschiedlichen Nutzungen

Nutzungsschablone (§ 16,19,20 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Art der baulichen Nutzung: 

WA: allgemeines Wohngebiet
MI: Mischgebiet
SO: Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO

zugelassene Bauweise: o: offene Bauweise
      g: geschlossene Bauweise
Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche (öffentlich)

Mehrzweckstreifen (öffentlich)

Pflegeweg für den Mischwasserkanal / die Lärmschutzmauer (öffentlich)

Öffentliche Grünfläche, geplant

Freizuhaltende Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB (Abflussweg im Starkregenfall)

Gehölze, Einzelbäume zu pflanzen: Art, Mindestpflanzgröße siehe Liste 

1-reihige Hecken

Gehölze Bestand, zu erhalten

Garagen, Carports, Stellplätze

Aktive Lärmschutzmaßnahme (Wand mit einer Höhe von 2,00 m / 3,00 m / 3,50 m)

Anbaubeschränkungszone (40 m St 2230)

Anbauverbotszone (20 m St 2230)

HQ 100 - Linie laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK bei 348,75 m ü. NHN

Lärmpegelbereich II Maßgeblicher Außenlärmpegel 56-60 dB(A)

Lärmpegelbereich III Maßgeblicher Außenlärmpegel 61-65 dB(A)

Lärmpegelbereich IV Maßgeblicher Außenlärmpegel 66-70 dB(A)

Firstrichtung (bindend)

Zufahrt MI

Geh- und Radweg

Transformatorenstation (Elektrizität)

Gasdruckregel- und Messanlage

Spielanlagen

4 Planliche Hinweise
Grenzen der Parzellen (Geplant)

Haupt- und Nebengebäude (Geplant - Standort variabel)

Parzellennummer mit Angabe der Parzellengröße

Bebauung, Bestehende Gebäude mit Hausnummern

Grundstücksgrenze (Bestand) mit Flurnummern

Abbruch Bestehende Gebäude

Höhenschichtlinien und Höhenangaben

Bodendenkmal

Altlastenfläche RI 10.37, Katasternummer 27300895, „ehemalige Pappenfabrik“

Bestand: Kanal

Bestand: Trinkwasserleitung

Bestand: Gas - Hochdruckleitung

Bestand: Gas - Versorgungsleitung bis 1 bar

Bestand: Gas - Anschlussleitung

Bestand: Gas - stillgelegte Leitung

Bestand: Fernmeldeleitung

Bestand: Flutungsweg

Bestand: E-MS-Kabel

Bestand: E-NS-Kabel

600

max. zulässige Grundflächenzahl 

Art der baulichen Nutzung  Bautypen

max. zulässige Geschossflächenzahl

zugelassene Dacharten Bauweise

355.00

7

betroffene Parzellen

749 m²

7

Hinweis: Die dargestellten Kanäle und Leitungen sind zur Maßentnahme nicht geeignet.
Sie wurden aus den Bestandsunterlagen der zuständigen Versorgungsträger nur graphisch übernommen!
Der AN hat sich vom zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen örtlich einweisen zu lassen!
Die für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind vom AN vorab zu überprüfen.
Unstimmigkeiten sind dem AG unverzüglich mitzuteilen!

HD 0743

VGM 160 PE

AGM 63 PE

80 St PN16

Lärmkontingente

11
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FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.
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FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Geltungsbereich werden Flächen als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, als Mischgebiet nach 
§ 6 BauNVO und als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel nach § 11 BauNVO festgesetzt. Beim 
Mischgebiet werden die Nutzungen Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 BauNVO) ausgeschlossen. Das Sondergebiet dient auch der Unterbringung von großflächigem 
Lebensmitteleinzelhandel. Für Einzelhandelsbetriebe ist eine Verkaufsfläche bis maximal 1.200 m² zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17 BauNVO)

GRZ: WA: max. 0,35 / 0,4
 MI: max. 0,6

SO: max. 0,35
GFZ: Parzellen / Gebäude 1-13 b: max. 0,7

Parzellen / Gebäude 17-28: max. 1,0
Parzellen / Gebäude 30-32, 35-36, 39-41 max. 1,2
Parzellen / Gebäude 29: max. 0,8
MI: max. 1,2
SO: max. 0,7

3. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Lärmemissionen von der Staatsstraße 2230 ausgesetzt.
Die verkehrsbedingten Emissionen verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV.
Das im Osten befindliche Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (ehemals Gewerbegebiet Aicholding) 
verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das Plangebiet einwirken. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden eingehalten.

Regelungen im Wohngebiet und Mischgebiet
3.1 Die im Plangebiet gekennzeichneten Fassadenseiten sind nach DIN 4109 den Lärmpegelbereichen II bis IV 

zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. Diese 
gelten jeweils auch für den Fall, dass die Fassaden von ihrer im Plan eingezeichneten Position abweichen.

3.2 Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe
Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

3.3 Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

3.4 Werden schutzbedürftige Räume ausschließlich über gekennzeichnete Fassadenseiten über Fenster belüftet, 
wird bei Außenpegeln (nachts) von mehr als 49 dB(A) (WA 1-13) der Einbau von Lüftern festgesetzt.

3.5 Schlaf- und Ruheräume auf den Parzellen 1 bis 13b sind entweder
a) zu den von St 2203 abgewandten Seiten zu orientieren oder
b) mit zusätzlichen Fenstern zu lärmabgewandten Seiten auszustatten oder
c) mit Festverglasungen (nicht zu öffnende Fenster [außer zu Revisionszwecken]) auszustatten
d) oder mit einem vor dem zu öffnenden Fenster anzuordnenden schalldämmenden Vorbau, wie Prallscheibe, 
verglaste Loggia, Schiebeladen für Schlafzimmer, besondere Fensterkonstruktion oder dergleichen aus- 
zustatten. Der Vorbau ist an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden und so auszuführen, dass bei 
einem teilgeöffneten Fenster bei gewährleisteter Belüftbarkeit ein Innenraumpegel von L p, In = 30dB(A) nachts 
nicht überschritten wird

3.6 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile nach DIN 4109 nachzuweisen, sofern der Beurteilungspegel für den Zeitbereich NACHT bei 
Aufenthalts- und Ruheräumen 49 dB(A) übersteigt.

3.7 Sondergebiet
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

4.1 Garagen / Carports / Nebengebäude

Wandhöhe: Für Garagen ist max. eine Wandhöhe von 3,00 m zulässig (gemessen vom Urgelände bis 
Attika). 

Dachform: Sattel- (SD) / Flachdach (FD) bei Garagen und Carports
zusätzlich Pultdach (gPD / PD) bei Nebengebäuden wie Gartenhäuschen oder Holzlager

Dachneigung: 1° - 10°
Dachdeckung: Gründach bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wie Gartenhäuschen. Solar- und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachaufbauten und
Zwerchgiebel: unzulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Tiefgaragen, Garagen, Carports, Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.

4.2 Gebäudetypen

Bautyp A - Mischgebiet, Sondergebiet:

Vollgeschosse: max. 2 (II)
Wandhöhe: max. 9,00 m
Dachform:  Pultdach (PD) / Flachdach (FD) / Satteldach (SD)
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: graues Foliendach, Titanzink, Solar- und Photovoltaikmodule sind 

zulässig

Bautyp B - Einfamilien-, Doppelhäuser (EFH, DH):

Vollgeschosse: max. 3 (II+T)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp C - Mehrfamilienhäuser (MFH-I):

Vollgeschosse: max. 4 (S+II+D) / ( S+II+T)
Wandhöhe:  max. 9,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m;

bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp D - Mehrfamilienhäuser (MFH-II):

Vollgeschosse: max. 5 (S+III+D) / (S+III+T)
Wandhöhe: max. 12,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° -15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp E - Mehrfamilienhäuser (MFH-III) / Freizeit- und Schulungsgebäude:

Vollgeschosse: max. 6 (S+IV+D) / (S+IV+T)
Wandhöhe: max. 15,50 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD)
Dachneigung: 0° - 15°
Firstrichtung: siehe Planzeichnung
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,00 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Bautyp F - Mehrfamilienhäuser:

Vollgeschosse: max. 3 (III)
Wandhöhe: max. 10,00 m
Dachform: Satteldach (SD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung: 0° - 15°
Dachdeckung: FD begrünt, SD graue Foliendächer, Titanzink, Ziegeldächer,  Solar und 

Photovoltaikmodule sind zulässig
Dachüberstand: Ortgang / Traufe max. 1,00 m,

 bei überdachten Balkonen / Terrassen max. 2,50 m
Dachaufbauten: unzulässig
Zwerchgiebel: unzulässig

Die max. Wandhöhe wird gemessen vom FROK-EG (d.h. der Bodenoberkante Rohfußboden des jeweiligen
Erdgeschosses) bis zum Schnittpunkt Wand / Dachaußenfläche bzw. der Attika bei Flachdächern.

Dach- und Fassadenbegrünung
Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sowie die Tiefgaragen-Decken sind fachgerecht nach den 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau extensiv zu begrünen. Die 
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 8 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur 
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen 
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind. Eine Fassadenbegrünung ist zulässig und 
unterstützt das Kleinklima.

5. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN

Es ist die folgende Höhe über Normalnull (NHN-DHHN 2016) für den FROK-EG mit einer Schwankung von bis 
zu +/- 1,00 m für die folgenden Parzellen zulässig:

Allgemeines Wohngebiet: Mischgebiet Nord:
Parzellen 1 - 13 b: 352,00 m NHN Parzellen 29 a: 352,00 m NHN
Parzellen 17 - 20, 22, 24, 26: 353,00 m NHN Parzellen 29 b: 355,00 m NHN
Parzellen 21, 23, 25, 27 - 28:  352,00 m NHN
Parzellen 30: 354,00 m NHN
Parzellen 31 - 42: 355,50 m NHN Mischgebiet Süd:

351,50 m NHN

Sondergebiet:
351,50 m NHN

6. BAUWEISE

Offene Bauweise  nach § 22 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet sowie innerhalb des Sondergebiets 
und im nördlichen Mischgebiet.
Geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO im südlichen Mischgebiet mit dem Anbau an die 
bestehende Halle.

7. FIRSTRICHTUNG

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ist kein Planeintrag vorhanden, hat die hat die Firstrichtung 
parallel zur längeren Gebäudeseite zu verlaufen.

8. PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN

Im allgemeinen Wohngebiet muss zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 
5,00 m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur Straße hin nicht eingezäunt werden.

9. ANZAHL DER STELLPLÄTZE

Die notwendigen Stellplätze sind über die städtische Stellplatzsatzung zu ermitteln und nachzuweisen oder 
abzulösen.

10. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

11. EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 1,80 m über fertigem Gelände nicht überschreiten. Zur öffentlichen 
Straße hin sind nur Staketenzäune mit Holzbeplankung, oder Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder 
Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung zulässig.
Nicht zulässig sind Zaunsockel für alle Einfriedungen, ausgenommen sind Stützmauern (Bewegungsfreiheit von 
Kleintieren). Anlagen, die dem Lärmschutz dienen, gelten nicht als Einfriedungen.

12. GESTALTUNG DES GELÄNDES

Auffüllungen und Abgrabungen sind zur Anpassung des Geländeverlaufs zulässig. Für Auffüllungen zur Anpas- 
sung des Geländeverlaufs ist grundsätzlich aus dem Baugebiet stammendes Erdmaterial wiederzuverwenden. 
Sofern in erheblichem Umfang Fremdmaterial für die Auffüllungen verwendet werden soll, sind die gültigen 
Richtlinien zu beachten und die einschlägigen Unterlagen den zuständigen Behörden vorzulegen.

Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderung bezüglich 
wild abfließendem Wassers nicht zum Nachteil Dritter erfolgen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
Detailentwässerung, ohne dass hierdurch angrenzende Flächen negativ beeinträchtigt werden, zu regeln. Auf 
Grund der Geländeneigung kann es bei Schneeschmelze oder Starkregen zu oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser kommen, dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind 
entsprechende Schutzvorkehrungen (z.B. Auffanggräben) vorzusehen.

13. FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

13.1 MAßNAHMEN ZUR DURCHGRÜNUNG, PFLANZEN VON GEHÖLZEN

Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen, die Bepflanzungen dauerhaft und fachgerecht zu 
unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall in den entsprechenden Arten in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Die zu verwendenden Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Qualitätsnormen bzw. DIN 
Normen entsprechen.
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen 
zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den 
genannten Abständen an Anpflanzungen vorbeizuführen.

Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, aktuelle Ausgabe, und  das 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu 
beachten.

13.2  PFLANZGEBOTE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.Für jeden großkronigen Baum ist eine Fläche von mindestens 12 m² von Versiegelung 
und Verdichtung freizuhalten. Bei Unterschreitung der Flächengröße ist der für Bäume notwendige Wurzelraum 
durch technische Vorkehrungen, z.B. durch Wurzelbrücken oder durch Verwendung von tragfähigen Substraten 
unter den angrenzenden Verkehrsflächen sicherzustellen. Alle öffentlichen Baumstandorte (Baumbeete) sind 
gegen Überfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hochborde, Poller etc.) zu schützen. Bei allen 
Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

13.3 PFLANZGEBOTE AUF PRIVATEN FLÄCHEN

An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Bäume, Arten gem. Pflanzliste, zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In allen privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA ist je angefangene 
200 qm nicht überbauter Fläche ein Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet sind zur grünordnerischen Einbindung entlang der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Straßenraum geschlossene Laubhecken laut Bebauungs- und Grünordnungsplan anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Sockelgeschoße der Bebauung am Geländesprung südlich der Kelheimer- 
Straße sind zum Straßenraum hin einzugrünen. Nicht überdachte PKW Stellplätze im Mischgebiet sind mit 
mindestens einem großkronigen Laubbaum je 5 Stellplätze zu begrünen. Die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Grundstücksflächen muss innerhalb eines Jahres nach Ingebrauchnahme der Gebäude hergestellt 
sein.

13.4 PFLANZLISTEN

Für Pflanzungen im öffentlichen Bereich sowie Pflanzgebote auf privaten Grünflächen sind Gehölze der
folgenden Pflanzenlisten zu verwenden:

Liste heimische Bäume und für künftigen Klimawandel geeignete Baumarten

Amberbaum  Liquidambar styraciflua Bergahorn Acer pseudoplatanus
Bergulme  Ulmus glabra Eberesche  Sorbus aucuparia
Echte Mehlbeere  Sorbus aria Feldahorn  Acer campestre
Ginkgobaum  Ginkgo biloba Hainbuche Carpinus betulus
Hopfenbuche Ostrya carpinifolia Judasbaum Cercis siliquastrum
Kiefer Pinus sylvestris Lärche Larix decidua
Purpurkastanie Aesculus x carnea Purpurerle  Alnus x spaethii
Roßkastanie Aesculus hippocastanum Schnurbaum Sophora japonica
Spitzahorn Acer platanoides Stiel-Eiche Quercus  robur
Traubeneiche Quercus petraea Tulpenbaum Liriodendron tulipifera
Ungarische Eiche Quercus frainetto Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus pyraster (nur gebietsheimische Pflanzen)
Winterlinde Tilia cordata Zerreiche Quercus cerris
Zürgelbaum  Celtis australis

Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 18 bis 20 cm

Liste Heckenpflanzen

Feldahorn Acer campestre Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas Liguster Ligustrum vulgare
Lorbeerkirsche Prunus laurocerasus

Mindestqualität:
2 x v, Höhe von mindestens 140 cm

13.5 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Nicht überbaute Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches sind als Grünflächen (Rasen, Wiese, 
Pflanzfläche) auszubilden. Eine Befestigung ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen zulässig.
Reine Schotterflächen sind nicht zulässig.

13.6 BEGRENZUNG DER FLÄCHENVERSIEGELUNG

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Hofflächen, Lagerflächen, 
Parkplätze, Stellplätze, private Zufahrten usw. sind, wasserdurchlässig auszubilden: geeignetes Sickerpflaster, 
Pflaster mit offenen Fugen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, gepflasterte Fahrspuren 
mit durchlässigen Zwischenräumen. Mittlerer Abflussbeiwert kleiner bzw. gleich 0,5.

13.7 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER

Für jede Bauparzelle sind Zisternen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. Eine 
Mindestgröße von 6,0 m³, d.h. 3,0 m³ freizuhaltendes Rückhaltevolumen mit Drosselabfluss + 3,0 m³ 
Nutzvolumen. Die Drosselabflusswassermenge an den öffentlichen Kanal aus den Parzellen beträgt je 100 m² 
Grundstücksgröße maximal 0,2 l/s. Die DIN 1986-100 ist dabei zu beachten.

13.8 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / AUSGLEICHSMAßNAHMEN (§9 ABS.1 NR.20 BAUGB)

Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden Flächen und Maßnahmen in der Größe von 18.024 m² laut 
Berechnung des Kompensationsbedarfs dem Gesamteingriff zugeordnet.

13.8.1: FlNr. 1344, Gemeinde Hausen, Gemarkung Hausen
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.2: FlNr. 1247, Gemeinde Saal a.d.Donau, Gemarkung Oberschambach
mit dem ökologischen Entwicklungsziel Waldumbau Nadelholzforst zu naturnahem Laubmischwald
Waldgesellschaft: Hainsimsen Buchenwald
Hauptbaumart Buche, mit Traubeneiche, Stieleiche, Tanne, und max. 10 % Beimischung von Esskastanie,
mit  Maßnahmen zur Strukturanreicherung, Steigerung des Totholzanteils, sowohl stehend als auch liegend, 
Erhalt von Biotopbäumen, soweit vorhanden. Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.8.3 FlNr. 97, Stadt Riedenburg, Gemarkung Prunn
Mit dem ökologischen Entwicklungsziel Ackerflächenumbau zu einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Abtrag von ca. 6 cm Oberboden, Auftrag eines Wall entlang der Ost- und Westgrenze (Höhe ca. 30 cm, 
Basisbreite ca. 2,5 m). Aussaat von geeignetem autochthonen Saatgut (7 g/m²), gemischt mit Füllstoff (z.B. 
Strohhäcksel) (max. 3 g/m²) und einer Schnellbegrünungskomponente (2 g/m²).
Unterhaltungszeitraum 25 Jahre.

13.9 VERMEIDUNGS-, MINIMIERUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN

13.9.1 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender 
Vorkehrungen:

a) Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel gerodet werden. (Anfang Oktober bis Ende Februar), um
eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von Gelegen zu vermeiden.

b) Vor der Fällung von größeren Gehölzen sind diese auf Fledermausquartiere zu untersuchen und die Fällung 
durch die ökologische Baubegleitung zu begleiten.

c) Gebäude mit Brutplätzen der Rauchschwalbe dürfen nur außerhalb der Brutzeit abgerissen wer-den.
d) Gehölzrodungen im Bereich der Haselmaus-Vorkommen dürfen nur nach der Fortpflanzungszeit der 

Haselmäuse erfolgen, um die Zerstörung von Nestern und Tötung von Jungtieren zu vermeiden. Bei 
Rodungen im Winter müssen die Wurzelstöcke im Boden verbleiben, da die Hasel-mäuse im Boden 
überwintern. Die Rodungen sollen dann möglichst bei gefrorenem Boden und nicht mit schwerem Gerät 
ausgeführt werden. Ab Mai können auch die Wurzelstöcke entfernt werden. Durch die Entfernung der 
Gehölze kann eine Vergrämung nach Süden in gut geeignete Habitate erfolgen.

e) Vorhandene Zauneidechsen im Eingriffsbereich müssen abgefangen und zu einer Ersatzfläche verbracht 
werden. Dies kann nur in den Monaten März bis Oktober erfolgen.

f) Für die Durchführung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung zu benennen und der unteren 
Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen.

13.9.2: Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt:

a) Zur Aufwertung des Lebensraums der Haselmaus werden im Bereich der Vergrämung im Süden 6 
Haselmausnistkästen aufgehängt. Im Bereich des westlichen Vorkommens werden 10 Nahrungspflanzen 
(Haselnuss, Beerensträucher) angepflanzt.

b) Als Ersatz für den Brutplatzverlust der Rauchschwalbe wird das denkmalgeschützte Haus (siehe Abb. 7) als 
Nisthabitat für Rauchschwalben ausgebaut und mit Nisthilfen ausgestattet. Die Fertigstellung soll 

baldmöglichst, spätestens jedoch im Jahr vor dem Abriss der Gebäude mit Nestern, bis Ende April des 
Jahres fertiggestellt werden.

c) Als Ersatz für den Lebensraumverlust der Zauneidechse wird ein Ersatzlebensraum von 1.500 m² geschaffen
(Lage siehe Abb. 8). Die Fläche wird als Magerstandort mit 4 Strukturelementen (2 Sommer, 2 

Winterquartiere) gestaltet. Da im Planbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, muss dies 
außerhalb erfolgen. Die Mahd der Ersatzfläche soll unter Verwendung von schonendem Gerät 

(Freischneider oder Balkenmäher, kein Kreiselmäher) mit Schnitthöhe von mind. 10-15 cm erfolgen.

13.10 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE UND EINZELBÄUME

Die im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Pflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Pflanzenbeständen sind durch fachgerechte Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit zu 
sichern, zu schützen und zu unterhalten.
Bei den zu erhaltenden Bäumen ist der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m vor Abgrabungen und Auffüllungen zu 
schützen. Sofern dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind rechtzeitig technische 
Baumschutzmaßnahmen wie Wurzelschutzgraben auszuführen.
Bei abgängigen Gehölzen sind Nachpflanzungen in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erforderlich.

14. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND BAUVERBOTSZONE MIT NICHT ÜBERBAUBAREN
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB,  Art. 26 BayStrWG i.V.m § 1 Abs. 6
Nr. 9 BauGB)

a) Im Lageplan festgesetzt sind die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang der St 2230. Es besteht die 
Genehmigungserfordernis nach Art. 24 III BayStrWG.

b) Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Staatstraße 2230 sind nicht zulässig.
c) Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit 

der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.

15. WERBEANLAGEN

a) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
b) Werbepylone sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.
c) Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird.

16.ENTSORGUNG VON ABWASSER / NIEDERSCHLAGSWASSERS (§ 9 Abs. 1. Nr. 16 b) und c))

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung der öffentlichen Flächen sowie der Privatparzellen erfolgt im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser der Parzellen wird mit einem öffentlichen Kanal gesammelt und an den 
bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen und 
Privatparzellen wird mit einem Regenwasserkanal gesammelt und in den Main-Donau-Kanal geleitet. Nach den 
Richtlinien der DWA A/M 102 erforderliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Regenklärbecken) für das 
Niederschlagswasser sind zu berücksichtigen.

16.1  SCHUTZMAßNAHMEN AN GEBÄUDEN

a) Die Bauherren sollten sich vor Hang- und Schichtwasser schützen. Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen 
und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.

b) Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

c) Bei einem metallgedeckten Dach (hier nur bei Nebengebäuden möglich) muss eine werkseitig aufgetragene, 
organische Beschichtung nach DIN 55634 (März 2018), bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) mit der 
Schutzdauer "hoch" - d.h. >15 Jahre, vorhanden sein. Die Beschichtung muss umweltfreundlich sein. Es dürfen 
auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

d) Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) 
ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume und 
Entwässerungseinrichtungen (auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisation 
gesichert sein.

16.2  MAßNAHMEN ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ

a) Eine Ab- oder Umleitung wild abfließenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen. Dies ist 
insbesondere bei Geländeveränderungen zu beachten.

b) Baugebiet befindet sich in einem hängigen Gelände. Bei Starkregenereignissen ist mit abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. Zum Schutz gegen Starkniederschläge ist die Unterkante von 
Gebäudeöffnungen (wie Eingänge, bzw. FROK-EG, Kellerlichtschächte, Tiefgarageneinfahrten)  mit einem 
Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe und Straßenoberkante zu legen.

c) In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten in 
höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein. Zudem sind sie bis mindestens 25 cm über Gelände 
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.

d) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten bleiben.
e) Es ist mit oberflächennahem Grundwasser bei Regenfällen und Schneeschmelze zu rechnen.
f) Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

17. GRUNDWASSERSCHUTZ

Zur Bewertung der Grundwasserströmungsverhältnisse am Standort, sowie der etwaigen Belastungssituation 
werden von den Planbegünstigten in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden geeignete Grundwasser- 
messstellen in ausreichender Zahl errichtet.

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN

Mutterboden ist gemäß §202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen. Er soll im Gebiet verbleiben und für notwendige Erdarbeiten verwendet werden.
Bei Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu sichern, dass er jederzeit zur Gartenanlage oder zu 
sonstigen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann. Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen 
Arbeiten der Oberboden auf der überbaubaren Grundstücksfläche abzutragen und abseits des 
Baustellenbetriebes getrennt zu lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt 
oder überlagert oder verunreinigt werden. Er ist in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 
2,00 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 
Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und starkwasserzehrenden Pflanzen (z.B. Luzerne, Wildstauden, 
Roggen, Ölrettich, Lupine) als Gründüngung anzusäen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind einzuhalten.

2. DENKMALSCHUTZ

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwei Baudenkmale mit der Aktennummer D-2-73-164-95 
„ehemaliges Hammergebäude“ und D-2-73-164-96 „Wohnhaus“ vorhanden. Es wird der Erhalt der bestehenden 
denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Bodendenkmal mit der Aktennummer D-2-7036-0239 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um „untertägige Befunde im Bereich des frühzeitlichen Eisenhammers 
Neukehrsdorf“. Für das gesamte Planungsgebiet ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG zu beantragen.
Bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, Holzreste oder Mauern sind
umgehend dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden.

3. NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe
2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe.

4. LEUCHTMITTEL

Die Beleuchtung im Außenraum des Planungsgebietes ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es soll nur 
eine insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED-Lampen, die nach oben abgeschirmt sind (LED 
Kofferleuchten) verwendet werden.
Insektenfreundliche Leuchtmittel dürfen keine UV-Strahlung emittieren. Es sollen Leuchten mit 
Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) verwendet werden. Auf 
Bodeneinbauleuchten, die nach oben abstrahlen, sollte möglichst verzichtet werden.

5.    ENERGIEVERSORGUNG

Bei allen Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist das Versorgungsunternehmen zu 
verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine 
Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. Das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendig Straßenbeleuchtungsmasten und 
Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
(VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

6. ALTLASTEN

Die bisherigen Untersuchungen der Freiflächen haben keine schädlichen Bodenverunreinigungen in 
Geltungsbereich nachgewiesen. Im Bereich der abzubrechenden Fabrikgebäude und der Erschließungsstraßen 
werden nach Abbruch weitere Bodenproben untersucht; in Teilbereichen können entsprechende 
Untersuchungen auch vor dem Abbruch ausgeführt werden. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
bisher nicht bekannte  Bodenverunreinigungen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das 
Landratsamt zu benachrichtigen. Der anfallende Bodenaushub ist abfalltechnisch zu bewerten 
(Deklarationsanalytik) und einer gesicherten Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Die Ausarbeiten sind 
fachtechnisch zu überwachen um die Separierung unterschiedlicher Bodenverunreinigungen zu gewährleisten. 
Die Aushubsohlen sind fachtechnisch beweiszusichern.

7. EMISSIONEN AUS DER UMGEBUNG

Von der Staatsstraße St 2230 gehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen aus, welche auf das neue Misch- 
und Wohngebiet einwirken und entschädigungslos hinzunehmen sind. Die verkehrsbedingten Emissionen 
verursachen in Teilen des Geltungsbereichs Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ und teilweise der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.
Das im Osten befindliche Gewerbegebiet Aicholding verursacht Geräuschimmissionen, die teilweise auf das
Plangebiet einwirken. Für die Teilfläche "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Neuenkehrsdorf - ehemalige Pappenfabrik" wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN
45691 durchgeführt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten.
Soweit bei der späteren Bebauung die Baukörper abweichend gegenüber den im Bebauungsplan eingetragenen 
Bebauungsvorschlägen situiert werden sollen, muss die Einhaltung der Lärmschutzanforderungen im Bau- 
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. Insoweit kann kein Genehmigungsfreistellungsverfahren 
gemäß Art. 58 BayBO durchgeführt werden.
Aufgrund der Nähe zum benachbarten Riedenburger Brauhaus auf den Grundstücken Fl.Nrn. 840/2, 835 und 
713 der Gemarkung Riedenburg sowie der Nähe zur benachbarten städtischen Kläranlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 791/13 der Gemarkung Riedenburg, kann es zeitweise zu geringfügigen Geruchseinwirkungen kommen, 
welche hinzunehmen sind.

8. BAUANTRAGSUNTERLAGEN

In den Bauantragsunterlagen ist sowohl das vorhandene, natürliche Gelände als auch das fertige bzw. her- 
gestellte Gelände sowie Mauern und deren Ausführung bzw. Einfriedung darzustellen. Des Weiteren ist eine 
Aufteilung der Freiflächen, in befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege) und nicht befestigte Flächen 
(Pflanzflächen) dem Bauantrag beizulegen. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus, der Sonder- 
gebietsflächen und des Mischgebiets ist die Einhaltung der Festsetzungen jeweils durch einen qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.

9. REGENERATIVE ENERGIEN UND WÄRMEPUMPEN

a) Regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) sind im allgemeinen Wohngebiet und nach Möglichkeit 
auch von den Bestandsgebäuden und im nördlichen Mischgebiet vorrangig zu nutzen. Fossile Energieträger 
sollen hier nicht zur Wärme-, bzw. Stromgewinnung verwendet werden. Im südlichen Mischgebiet, im 
Sondergebiet und in allen Bestandsgebäuden sind fossile Energieträger zulässig.

b) Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind zulässig, allerdings nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude. Der Betreiber der jeweiligen Anlage muss einen 
Nachweis erbringen, dass die Anlage im Vollbetrieb einen Wert von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an den
nächst gelegenen Wohngebäuden bzw. an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der 
Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung erfolgen. Weitere Informationen sind der 
Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zu 
entnehmen.

10. LÖSCHWASSERVERSORGUNG

Für die Löschwasserversorgung werden aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für die zulässige Bebauung nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1 max. 96 m³/h für 2 Stunden bereitgestellt. Zusätzlicher Löschwasserbedarf 
in Abhängigkeit von Bauart und Größe der Bebauung ist vom Bauwerber bereit zu stellen und im Rahmen des 
Bauantrags nachzuweisen.

11.  DER PLANUNG ZUGRUNDE LIEGENDE VORSCHRIFTEN

Die  der  Planung  zugrundeliegenden  Vorschriften  (Gesetze,  Verordnungen,  Erlasse  und  DIN-Vorschriften)
können während der Dienstzeiten bei der Stadt Riedenburg, im Rathaus, Zimmer Nr. 14, Sankt-Anna-Platz 2 in
93339 Riedenburg, eingesehen werden.
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